
Benutzung

Einsichtnahme in die Bestände eines Archivs für die Auswertug zu persönlichen, rechtlichen oder
wissenschaftlichen Zwecken auf der Grundlage der Benutzungsordnung und in der Regel nach
Genehmigung des Benutzerantrags.

Einsichtnahme in die Bestände eines Archivs für die Auswertug zu persönlichen, rechtlichen oder
wissenschaftlichen Zwecken auf der Grundlage der Benutzungsordnung und in der Regel nach
Genehmigung des Benutzerantrags.

1https://www.fami-portal.de/lexicon/index.php?entry/45-benutzung/
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